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Lieferkettensorgfaltspflichten für Unternehmen

„Lieferkettensorgfaltspflichten“ 
– dieses sprachliche Ungetüm ist 
derzeit in aller Munde. Was genau 
verbirgt sich dahinter?
Thomas Baumgartner: Kinder- und 
Zwangsarbeit, Ausbeutung von Min-
derheiten, illegale Rodungen oder 
irreversible Zerstörungen der Natur 
sind in globalen Lieferketten lei-
der immer noch keine Seltenheit. 
Wenn es nach den Vorstellungen 
der EU geht, sollen Unternehmen 
nunmehr strenger in die Pflicht ge-
nommen werden, genauer hinzu-
sehen und Derartiges in ihren Lie-
ferketten zukünftig nicht mehr zu 
dulden. Deutschland ist hier schon 
einen Schritt weiter. Seit Jahresbe-
ginn gilt dort das Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz („LkSG“). In 
der Praxis erleben wir derzeit schon 
aufgrund des deutschen LkSG er-
hebliche Auswirkungen auf österrei-
chische Zulieferbetriebe. Spätestens 
mit Inkrafttreten des EU-Lieferket-
tenrechts werden künftig alle größe-
ren österreichischen Unternehmen 
unmittelbar und kleinere Betriebe 
mittelbar von den Lieferkettensorg-
faltspflichten betroffen sein.

Wie ist der aktuelle Stand der EU-
Initiative für ein Lieferkettenge-
setz?
In den vergangenen Monaten hat 
der Prozess wieder an Fahrt auf-
genommen. Derzeit liegen drei un-
terschiedliche Entwürfe vor: einer 
vom Rat der Europäischen Union, 
einer der EU-Kommission und einer 
vom Europäischen Parlament. Die 
Entwürfe unterscheiden sich in der 
Reichweite und Ausgestaltung der 
Verpflichtungen teilweise erheblich. 
Das gemeinsame Ziel ist, mit der 
Richtlinie die Gewährleistung eines 
Mindeststandards in Hinblick auf 
Menschenrechte und Umweltschutz 
entlang der ganzen Wertschöpfungs-
kette zu etablieren. Betroffenen soll 
zudem ein Beschwerdeverfahren er-
möglicht werden und es sollen auch 
gesonderte Regelungen für eine zi-
vilrechtliche Haftung der Unterneh-
men eingeführt werden.

Ab welcher Unternehmensgröße 
wird das EU-Lieferkettengesetz 
gelten? Wie sieht es im KMU-Sek-
tor aus, ist auch dieser betroffen? 
Nach den Vorstellungen der EU-
Kommission soll das EU-Lieferket-
tengesetz für Unternehmen ab 500 
Arbeitnehmenden und einem welt-
weiten jährlichen Umsatz von 150 
Millionen Euro gelten. Das EU-Par-
lament will alle Unternehmen mit 
mehr als 250 Beschäftigten und ei-
nem weltweiten Umsatz von über 
40 Millionen Euro verpflichten. 
Einigkeit besteht, dass für gewis-
se Risikosektoren, 
wie beispielsweise 
die Bergbaubran-
che oder die Textil-
industrie, geringe-
re Schwellenwerte 
gelten sollen. Dass 
KMU nicht in den 
unmittelbaren An-
wendungsbereich 
fallen, heißt nicht, 
dass sie vom Liefer-
kettengesetz nicht 
betroffen sein wer-
den. Sie werden 
vielmehr indirekt 
sogar sehr stark be-
troffen sein. Denn 
verpflichtete Unternehmen müssen 
nicht nur die Einhaltung der Men-
schenrechte und Umweltstandards 
im eigenen Geschäftsfeld sicherstel-
len, sondern auch entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette. KMU, 
die als Geschäftspartner von unmit-

wirtschaftlichen Verflechtungen mit 
Deutschland, werden österreichi-
sche Unternehmen regelmäßig mit 
Anfragen von verpflichteten deut-
schen Unternehmen im Kontext Lie-
ferketten-Compliance konfrontiert. 
Die Tendenz in der Praxis geht da-
hin, dass österreichische Zuliefer-
betriebe nicht nur dazu verpflichtet 
werden, den Lieferantenkodex ihrer 
Kunden zu akzeptieren, 
sondern auch dazu, die 
Verpflichtungen entlang 
der eigenen Lieferkette 
weiterzugeben. Hinzu 
kommt, dass Unterneh-
men auch oftmals mit 
Schulungs- und Audi-
tierungsklauseln in Lie-
ferverträgen konfrontiert 
werden.

Wenn österreichische 
Unternehmen von Ihren 
Geschäftspartnern mit 
Lieferketten-Complian-
ce Anfragen und Ver-
tragsklauseln konfron-
tiert werden, wie sollen sie da-
mit am besten umgehen? Welche 
Handlungsmöglichkeiten haben 
sie?
Aus Sicht des deutschen Unterneh-
mens handelt es sich bei diesen An-
fragen und Verpflichtungsklauseln 
in der Regel um ein berechtigtes 
Anliegen. Denn diese sind bei ent-
sprechender Risikolage gesetzlich 
zu angemessenen Präventivmaß-
nahmen gegenüber unmittelbaren 
Lieferanten verpflichtet. Gleich-
zeitig sollten die österreichischen 
Zulieferer aber stets sicherstellen, 
von den geforderten Verpflichtun-
gen und Zusicherungen nicht be-
nachteiligt zu werden. Um diesem 
Risiko entgegenzutreten, sollten Un-
ternehmen in einem ersten Schritt 
ihre eigene Lieferkette analysieren, 
um dann gezielte Präventionsmaß-
nahmen in die eigenen Geschäfts-
prozesse implementieren zu kön-
nen. Dabei muss nicht immer das 
Rad neu erfunden werden. Oftmals 
reicht es aus, bereits bestehende 
Prozesse zu adaptieren beziehungs-
weise diese um die Aspekte Liefer-
ketten-Compliance zu erweitern. 
Um zu verhindern, dass unzählige 
(unterschiedliche) Lieferantenko-
dizes weitergereicht werden müs-

sen, wäre es zudem sinnvoll, sich 
Selbstverpflichtungen aufzuerlegen, 
etwa durch einen eigenen Code of 
Conduct für Lieferanten und ent-
sprechende Schulungsprogramme. 
Gegenüber dem deutschen Vertrags-
partner kann dann auf die eigenen 
Compliance-Strukturen verwiesen 
werden.

Besteht eine 
Möglichkeit, sich 
gegen überschie-
ßende Verpflich-
tungen zu weh-
ren?
Ja, die gibt es. Der 
Handlungsspiel-
raum hängt aber 
natürlich von der 
jeweiligen Ver-
handlungsmacht 
ab. Gegenüber 
strategisch wichti-
gen Kunden wer-
den Unternehmen 
wohl weniger hart 
auftreten können 

als gegenüber kleineren, weniger 
bedeutenden Kunden. Grundsätz-
lich gilt, dass nur Unternehmen, die 
eigene Compliance-Strukturen auf-
bauen, die auch die Lieferketten in 
den Blick nehmen, in der Lage sein 
werden, sich in den Verhandlungen 
mit ihren Geschäftspartnern gut zu 
positionieren. Wer mit leeren Hän-
den in die Verhandlungen geht, wird 
am Ende mit einem vollen Korb an 
Verpflichtungen und Auflagen wie-
der hinausgehen.

Lieferketten wurden gerade seit 
der Pandemie auch öffentlich 
thematisiert – aber weniger aus 
Umwelt- oder sozialen Gründen, 
sondern vielmehr aufgrund ihrer 
Schwächen in Folge der Globali-
sierung und des Just-in-Time-Pro-
duktionsdenkens. Könnte das Ge-
setz durch die neuen „Spielregeln” 
auch in diesen Bereichen Besse-
rungen bringen?
Das Lieferkettengesetz könnte in 
diesem Bereich durchaus einen po-
sitiven Nebeneffekt mit sich brin-
gen. Die Pandemie hat gezeigt, wie 
schnell Lieferketten aus dem Gleich-
gewicht geraten können. Schwer ge-
troffen hat dies vor allem Zulieferer, 
da diese aufgrund von Just-in-Ti-

me-Verträgen plötzlich ohne Auf-
träge und damit verbunden auch 
ohne Einnahmen dastanden. Dies 
hätte zum Teil wohl dadurch ver-
hindert werden können, wenn be-
reits entsprechende Risikomanage-
ment-Prozesse mit Hinblick auf die 
hochkomplexen globalen Lieferket-
ten ausreichend implementiert ge-
wesen wären. Viele Unternehmen 
realisieren erst, wo ihre Rohstoffe 
tatsächlich herkommen, wenn es zu 
Lieferengpässen oder sogar –ausfäl-
len kommt. Durch das Lieferketten-
gesetz werden Unternehmen dazu 
gezwungen, sich mit den Risiken 
entlang der Lieferkette gesamtheit-
lich auseinanderzusetzen und ein 
Risikomanagement einzurichten. 
Durch regelmäßige Risikoanalysen 
können Schwachstellen identifiziert 
und im Weiteren erfolgreich mini-
miert werden.

Zum Abschluss möchte ich Sie 
noch um Ihre persönliche Meinung 
bitten: Wie sehen Sie das EU-Lie-
ferkettengesetz?
Meiner Ansicht nach werden mit 
dem EU-Lieferkettengesetz staat-
liche Lenkungsaufgaben auf pri-
vate Unternehmen ausgelagert. 
Wenn der Gesetzgeber diese Brücke 
schlägt, ergibt sich leider oftmals 
ein schwer fassbarer Mix aus großer 
Verantwortung und scheinbar aus-
ufernden Verpflichtungen für be-
troffene Unternehmen. Dies führt 
zu großer Verunsicherung bei den 
Unternehmen, da oftmals unklar 
bleibt, wie die praktische Umset-
zung erfolgen soll. Dennoch soll-
ten die österreichischen Unterneh-
men diese Entwicklungen nutzen, 
um sich proaktiv mit den Risiken in 
ihren Lieferketten auseinanderzu-
setzen und entsprechende Compli-
ance-Strukturen zu implementieren 
bzw. bestehende Prozesse punktuell 
anzupassen.

„Österreichische 
Unternehmen 
sollten diese Ent-
wicklungen nutzen, 
um sich proaktiv 
mit den Risiken in 
ihren Lieferketten 
auseinanderzuset-
zen und entspre-
chende Complian-
ce-Strukturen zu 
implementieren.“

„Dass KMU nicht in den unmittelbaren Anwendungsbereich fallen, heißt nicht, dass sie vom Lieferkettengesetz nicht  
betroffen sein werden“, warnt Thomas Baumgartner, zertifizierter Compliance Officer und Rechtsanwalt bei  
Haslinger / Nagele Rechtsanwälte. [ Mirjam Reither ]

Im Gespräch. Rechtsanwalt und zertifizierter Compliance Officer Thomas Baumgartner erklärt, was auf 
Unternehmen im Bereich Lieferkettensorgfaltspflichten zukommt und wie sie sich darauf vorbereiten können.

telbar betroffenen größeren Unter-
nehmen agieren, werden so indirekt 
auch mit umfassenden Lieferketten-
sorgfaltspflichten konfrontiert sein. 
Daher empfiehlt es sich auch für 
KMU, sich frühzeitig mit der Thema-
tik auseinanderzusetzen und ent-
sprechende Prozesse zu implemen-
tieren und Vorkehrungen zu treffen.

Wie ist der weitere Fahrplan? Ab 
wann werden die Vorschriften für 
österreichische Unternehmen zur 
gesetzlichen Verpflichtung?
Aktuell laufen die sogenannten 
Trilog-Verhandlungen der EU-Ins-
titutionen, um sich auf einen ge-
meinsamen finalen Textvorschlag 
zu einigen. Dem Vernehmen nach 
soll eine Einigung noch vor den EU-
Parlamentswahlen im Juni 2024 er-
zielt werden. Den Mitgliedsstaaten 
bleibt dann eine Frist von voraus-
sichtlich zwei Jahren, um die EU-
Lieferketten-Richtlinie in nationales 
Recht umzusetzen. Vor 2025 ist da-
her wohl nicht mit einem eigenen 
österreichischen Lieferkettengesetz 
zu rechnen.

Sie haben eingangs bereits er-
wähnt, dass in Deutschland zum 
Jahreswechsel das Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in 
Kraft getreten ist. Inwiefern hat 
dieses Gesetz auch Auswirkungen 

auf österreichische 
Unternehmen?
Das LkSG ist grund-
sätzlich nur auf Unter-
nehmen mit Sitz in 
Deutschland anzuwen-
den, die mindestens 
3000 Menschen be-
schäftigen. Mit Anfang 
nächsten Jahres wird 
dieser Schwellenwert 
dann auf 1000 gesenkt 
und der Anwendungs-
bereich nochmals mas-
siv ausgeweitet. Wir 
sprechen dann von 
ungefähr 3000 Unter-
nehmen, die unmit-

telbar durch das LkSG verpflichtet 
werden – das ist schon eine ganze 
Menge. In unserer Beratungspraxis 
merken wir, dass auch immer mehr 
österreichische Unternehmen mit-
telbar von dem deutschen Gesetz 
betroffen sind. Aufgrund der engen 

„Das Rad muss 
nicht immer neu 
erfunden werden. 
Oftmals reicht es 
aus, bereits beste-
hende Prozesse 
zu adaptieren,
beziehungsweise 
diese um die 
Aspekte Lieferket-
ten-Compliance zu 
erweitern.“

EXPERTENTIPPS

Wie können sich österreichi-
sche Unternehmen auf das 
EU-Lieferkettenrecht vorbereiten?

•  Aufbau von Compliance-Strukturen 
beziehungsweise Anpassung beste-
hender Prozesse und Systeme

•  Compliance Risk Assessment: 
Durchführung einer Analyse der 
(Compliance-) Risiken entlang der 
gesamten Lieferkette

•  Implementierung von Prozessen für 
die kontinuierliche Überwachung 
bestehender Geschäftsbeziehungen

•  Integrierung von Compliance-
Aspekten in den On-Boarding 
Prozess für neue Geschäftspartner

•  Überarbeitung des Code of 
Conduct und Aufnahme einer 
Grundsatzerklärung zur Achtung 
der Menschenrechte und 
Umweltstandards

•  Implementierung / Anpassung des 
Code of Conduct für Lieferanten

•  Vertragliche Regelungen für  
Kontroll- und Präventivmaßnahmen 
in Standardlieferverträgen

•  Aufbau eines Beschwerdeverfahrens 
für Missstände in der Lieferkette

•  Schulungen zur Sensibilisierung 
und Vorbereitung der 
Mitarbeiter*innen

•  Dokumentation der gesetz-
ten Maßnahmen; Aufbau von 
geeigneten Prozessen für die 
Berichtserstattung


